
Anlage A zur V/0437/2020 
Kurzüberblick 

Das Schulzentrum Wolbeck hat einen Raumbedarf. Eine Machbarkeitsstudie zeigt die Erweite-
rungsmöglichkeit für eine Unterbringung von rund 11 Zügen auf. Es soll der Grundsatzbeschluss 
gefasst werden, zur Vorbereitung der Vergabe der Architektenleistung einen Architektenwettbe-
werb zur Erlangung des Planungskonzeptes einschl. Kostenermittlung durchzuführen und an-
schließend auf dieser Grundlage den Errichtungsbeschluss herbeizuführen. 

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

Mit der Vorlage wird das Ziel „Wir werden einer der führenden Bildungs-, Wissenschafts-, For-
schungs- und Entwicklungsstandorte in Europa“ verfolgt. 

 
Das Ziel aus dem Haushaltsplan zur Produktgruppe 0301 – Leistungen für Schulen – lautet:  
„Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt für die städtischen Schulen den erforderlichen 
Schulraum einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Perso-
nal zur Verfügung“. 
 

 

Finanzierung 

Produktgruppe: 0301 Leistungen für Schulen 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja x Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan x Ja  Nein   

Im beschlossenen Haushaltsplan 2020 enthalten? x Ja  Nein  teilw. 

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja x Nein   

Bereits veranschlagt? x Ja  Nein   

Aufgrund des Grundsatzbeschlusses sind zunächst nur die Planungskosten in Höhe von 450.000 € 
zu finanzieren. 

 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig 
pflichtig 

 überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig frei-
willig 

Gem. § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für den ordnungsgemäßen Unterricht 
erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unter-
halten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der 
Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. 

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 

Bei den Planungen zur Erweiterung des Schulzentrums Wolbeck werden u.a. die Anforderungen 
an Barrierefreiheit  und die Gebäudeleitlinien der Stadt Münster berücksichtigt. 
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